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Norm

StVG §133a

Rechtssatz

Fälle schwerer Suchtmitteldelinquenz sind - vom geschützten Rechtsgut her betrachtet - (auch) gegen die körperliche

Integrität gerichtet und stellen damit (auch) strafbare Handlungen gegen Leib und Leben dar. Bei einer drei Jahre

übersteigenden Freiheitsstrafe wegen SMG ist ein vorläu8ges Absehen vom Strafvollzug gemäß § 133a Abs 2 Z 3 StVG

unzulässig.

Entscheidungstexte

9 Bs 81/08p
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